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i ) Landesherrliche Verordnung vom

Zo . November 1819 » x>ubl.  Janukr

IZ . 1820.

Von Gottes Gnaden Wir Peter
Friedrich Ludwig re.

Thun kund hiemit:
Daß Wir auf unterthänigstes Ansuchen Eönsirmäüön

der Brandversichcrungs - Gesellschaft in der ^ Erand ^ rs.-
Erbherrschaft Zever die von derselben verab - nung in dex

redete Brandversichcrungs - Ordnung so , Erbherrschaft ,

solche in der Landesherrlichen Bestätigung ^ "^ '

vom 10 . May 1798 » enthalten ist , aufs neue

zu bestätigen und der Gesellschaft einige be¬

sondere Vorrechte und Bestimmungen dahin

Zu bewilligen geruhet haben , daß

1) die Verbindlichkeit aus dem Brandver-

sicherungs - Contracte , so lange dieser

besteht , auf dem versicherten Gebäude

als ein onus rsnls haften und mit dem¬

selben auf jeden Besitzer übergehen ; in

Betracht dessen auch

2 ) bey allen öffentlichen Verkäufen versi-



cherter Häuser und Gebäude die Sum¬

me des Werths , wie hoch solche versi¬

chert sind , in den Verkaufsbedingungen

ausdrücklich angezeigt , nicht weniger

Z) der Gesellschaft wegen rückständiger

Veyträge der Interessenten , bcy entste¬

hendem Concurse , das nach § . gi.
sul >c . der Concurs - Ordnung vom 11»

October 1814 . den Commünen bewilligte

Vorzugsrecht zugestanden , hiernachst

4 ) Ley gerichtlichen Hülfsgesuchen , wegen

rückständiger Veyträge , und in den da-

bey vorfallenden Streitigkeiten , ohne

Verstattung processualischer Weiterun¬

gen , bloß nach dem Mandat - Proceß

verfahren , und endlich

g ) künftighin von keiner Behörde Zndulte

zu Collecten wegen Feuerschaden ertheilt

werden sollen.

Wir consirmiren demnach gedachte Brand-

versi 'cherungs --Ordnung , so wie solche bisher

bestätiget gewesen , in allen ihren Puncten

und Clauseln unter den vorher gedachten be¬

sonderen Bewilligungen und Bestimmungen

hiemit dergestalt und also : daß es , so lange

von den Interessenten den Bestimmungen der¬

selben gehörig nachgekommen wird , sein un¬

abänderliches Verbleiben dabey haben und
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